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Index

43/01 Wehrrecht allgemein

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ADV §10 Abs7;

ADV §9 Abs1 Z3;

ASVG;

Rechtssatz

Aus der Meldep9icht gem § 10 Abs 7 ADV, der den Fall regelt, daß der Soldat infolge einer Verletzung oder plötzlichen

Krankheit nicht in die Kaserne zurückkehren kann und der P9icht gem § 9 Abs 1 Z 3 ADV, alle die eigene Person

betre?enden wichtigen Veränderungen und Vorfälle, soweit sie von dienstlichem Interesse und dem Vorgesetzten

nicht bekannt sind, unaufgefordert zu melden, ergibt sich eindeutig die P9icht des Soldaten, bei Verlängerung eines

Krankenstandes eine entsprechende Meldung zu erstatten. Den Zeitsoldaten tre?en dabei die P9ichten nach der ADV

NEBEN jenen des ASVG.
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